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1. Grundlagen der Planung 

1.1. Grundlagen der Planung 

Der Bebauungsplan wird auf Grund folgender rechtlicher Grundlagen aufgestellt: 

¶ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I 
S. 674), 

¶ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), 

¶ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), 

¶ Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.08.2017 (BGBl. I S. 3290), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
25.02.2021 (BGBl. S. 306),  

¶ Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 mit Bekannt-
machung vom 12.04.2012 (Nds. GVBl. Nr. 5/2012, 46), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 28.06.2022 (Nds. GVBl. S. 388), 

¶ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191). 

1.2. Geltungsbereich und Größe des Plangebiets  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst in der Gemarkung Nottensdorf, 
Flur 1, mit den Flurstücken 210/74, 211/14, 211/15 eine Fläche von ca. 5.635 m². Der genaue 
räumliche Geltungsbereich ist dem Übersichtsplan und der Planzeichnung zu entnehmen. 

Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Siedlungsgefüges von Nottensdorf und wird 

¶ im Westen und Norden durch Ackerland 

¶ im Osten durch die Straße In den Stücken 

¶ im Süden durch die Bebauung am Brümmerkamp 

begrenzt. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans (o. M.); Quelle: © LGLN, eigene Darstellung 

1.3. Anlass, Erfordernis und Ziele der Planung  

Der Rat der Gemeinde Nottensdorf hat in seiner Sitzung am 27.04.2022 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 26 ĂIn den Stücken ï Nördlich Brümmerkampñ 
beschlossen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes möchte die Gemeinde Nottensdorf der 
aktuellen Nachfrage nach Baugrundstücken im Rahmen der Eigenentwicklung für eine wohn-
bauliche Nutzung im betroffenen Bereich nachkommen. Der Flächennutzungsplan stellt für 
den betroffenen Bereich Flächen für die Landwirtschaft dar, sodass der FNP auf dem Wege 
der Berichtigung anzupassen ist.  

Ziel und Zweck dieser Planaufstellung ist die Ausweisung neuer Wohnbauflächen für ca. 3 
Baugrundstücke, unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft. Vorgesehen 
ist zudem eine harmonische äußere Gestaltung, durch die sich die Gebäude in die nähere 
Umgebung einfügen. Die Grundstücke sollen zudem durch Pflanzungen von Gehölzen an den 
Rändern eingegrünt werden. Im Plangebiet soll aus Sicht der Gemeinde eine städtebaulich 
angemessene Gestaltung der zukünftigen Bebauung gesichert werden. Mit der Aufstellung 
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des Bebauungsplanes sollen die aktuellen Ziele der Ortsbildpflege durch die Festsetzung ört-
licher Bauvorschriften gesichert werden.  

Das Verfahren wird gemäß § 13b BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
durchgeführt. Die Planung dient somit dem Ziel, Wohnnutzungen auf einer Fläche zu ermögli-
chen, die sich an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließt. Das Plangebiet liegt 
im unbeplanten Außenbereich, sodass die Aufstellung eines Bebauungsplans für die weitere 
städtebauliche Entwicklung im Geltungsbereich erforderlich ist. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 26 verfolgt die Gemeinde Nottensdorf insbesondere die folgenden 
Planungsziele: 

¶ Bereitstellung von Wohnbauland zur Deckung des kurz- bis mittelfristigen Eigenbedarfs 

¶ Erweiterung des Siedlungsgefüges durch angepasste Arrondierung des Siedlungskör-
pers 

¶ Schutz des Landschaftsbildes durch Randeingrünung zur freien Landschaft 

¶ Erhaltung des dörflichen Erscheinungsbildes. 

Zur Sicherung dieser Entwicklungsziele und um die städtebaulich geordnete Fortführung der 
wohnbaulichen Siedlungsentwicklung in diesem Bereich der Ortslage zu gewährleisten, ist die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

1.4. Aufstellung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a i.v.m. § 13b 
BauGB 

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in 
das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
aufgestellt. Da die Fläche von Nutzungen bzw. Bebauung umgeben ist und eine sinnvolle Er-
gänzung des Siedlungsbereiches sowie eine Abrundung des Siedlungskörpers von Nottens-
dorf darstellt, wird die Anwendung dieses Verfahrens als sachgerecht angesehen.  

Aufgrund von § 13b BauGB gilt für Bebauungspläne, für die bis zum 31. Dezember 2022 ein 
Aufstellungsbeschluss gefasst wurde, § 13a BauGB entsprechend für solche Bebauungspläne 
mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB von weniger als 10.000 
Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Diese Voraussetzungen liegen 
hier vor.  

Es wird ein allgemeines Wohngebiet angrenzend an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
festgesetzt. Die Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB liegt bei der vorge-
sehenen Grundflächenzahl von 0,25 deutlich unter 10.000 Quadratmetern. Es wird keine Zu-
lässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder Landes-
recht (hier: Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)) un-
terliegen, und es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 
7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. Es sind zudem bei der Planung erkennbar 
keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten.  

Eine kumulative Wirkung mit anderen im engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang aufgestellten Bebauungsplänen der Innenentwicklung steht der Anwendung des 
Verfahrens nach § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB hier nicht entgegen, da derzeit kein paralleles 
Verfahren zur Aufstellung eines entsprechend benachbarten Bebauungsplanes durchgeführt 
wird. 

Insofern kann das Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt werden. Es gelten die Vor-
schriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Entsprechend 
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wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Es ist kein Umweltbericht 
zu erstellen und es werden keine umweltrelevanten Informationen eingeholt. Ein Monitoring 
wird nicht durchgeführt. 

2. Bestandssituation 

2.1. Lage, Nutzungen, Bebauung und Erschließung  

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand der Ortslage Nottensdorf, nördlich 
der Wohnbebauung entlang der StraÇe ĂBr¿mmerkampñ und westlich der Wohnbebauung ent-
lang der StraÇen ĂAm Huddelbergñ und ĂIn den Stückenñ. Die Flªche des Plangebietes wird 
derzeit als Grünland genutzt. Westlich und nördlich schließen landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen an.    

Das Plangebiet wird durch die vorhandene, angrenzende Bebauung geprägt. Die Umgebung 
ist im weiteren Umfeld auch durch landwirtschaftliche Hofstellen sowie durch angrenzende 
landwirtschaftlich genutzte Grün- und Ackerflächen geprägt. Die bauliche Struktur der direkten 
Umgebung ist durch einen hohen Anteil an freistehenden Einfamilienhäusern geprägt.     

Erschlossen und angebunden wird das Plangebiet ¿ber die vorhandene ºrtliche StraÇe ĂIn den 
Stückenñ. Die Anbindung an den ¥PNV erfolgt ¿ber die Bushaltestelle ĂNottensdorf Schäfer-
stiegñ in ca. 350 m Entfernung. ¦ber die StraÇen ĂSchäferstiegñ und ĂFischerhofñ bestehen 
Anschlüsse an die Landesstraße 130 (L130) und die Bundesstraße 73 (B 73) und somit an 
das überörtliche Straßennetz.     

 

Abbildung 2: Luftbild mit Plangebietsabgrenzung (rot) (o. M.) © LGLN, eigene Darstellung  
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2.2. Belange des Umweltschutzes  

2.2.1. Tiere und Pflanzen 

Es besteht aufgrund der bisherigen Nutzung als Grünland sowie der Lage am Rand des Orts-
gefüges kein Verdacht auf einen besonderen Untersuchungsbedarf für geschützte Arten.  

Es befinden sich keine Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile oder besonders 
geschützte Biotope im Plangebiet; Schutzgebiete sind zudem nicht betroffen. Auch sind keine 
weiteren geschützten Objekte oder Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts durch die 
Planung betroffen. 

Aufgrund der Ausprägung der Vegetation sowie der anthropogenen Einflüsse wird die Fläche 
des Plangebietes insgesamt als Biotop von eingeschränkter Bedeutung mit geringem Entwick-
lungspotenzial angesehen.  

2.2.2. Fläche und Boden 

Das Plangebiet ist als Grünland anzusprechen und liegt auf der Geest. Als Bodentyp ist gemäß 
Bodenkarte (BKÜ50) Pseudogley-Braunerde kartiert. Der Boden wird im Vergleich zum aktu-
ellen Bestand durch die geplante Nutzung als Wohngebiet zusätzlich beeinträchtigt werden. 
Besonders schützenswerte Böden sind durch die Planung jedoch nicht betroffen. Durch die 
landwirtschaftliche Nutzung sind Vorbelastungen des Bodens nicht auszuschließen, wodurch 
das Bodenleben und die Bildung von Grundwasser beeinträchtigt worden sein können. Es 
liegen aber keine konkreten Angaben über Altlasten und Bodenverunreinigungen im Plange-
biet vor. Der Gemeinde sind keine Verunreinigungen bzw. schädliche Bodeneinträge auf dem 
Gelände bekannt. 

2.2.3. Wasser 

Das Plangebiet hat für den Funktionsbereich Wasser nur eine geringe Bedeutung. Trinkwas-
serschutzgebiete werden durch die Planung nicht berührt. Aufgrund der landwirtschaftlichen 
Nutzung sind Verunreinigungen des Grundwassers nicht zu erwarten, aber auch nicht gänzlich 
ausgeschlossen. Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen.  

2.2.4. Luft und Klima 

Das Plangebiet liegt klimatisch in einem Bereich, in dem ein gemäßigtes, feucht-temperiertes, 
ozeanisches Klima vorherrscht. Für die Schutzgüter Luft und Klima hat das Plangebiet auf 
Grund seiner Nutzung, Lage und Größe nur eine geringe Bedeutung. 

2.2.5. Mensch und Gesundheit 

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist überwiegend durch Wohnbebauungen und land-
wirtschaftliche Nutzungen geprägt. Im relevanten Umfeld des Plangebietes befinden sich keine 
landwirtschaftlichen Betriebe mit relevanter aktiver oder genehmigter Tierhaltung. Erhebliche 
Beeinträchtigungen für die zukünftige Wohnbevölkerung werden diesbezüglich nicht erwartet. 
Geruchsemissionen, die mit der Bewirtschaftung nahegelegener Nutzflächen oder landwirt-
schaftlichem Verkehr in Zusammenhang stehen, werden im Übrigen als typisch für den länd-
lichen Raum gesehen und als zumutbar gewertet. Auf Grund der bereits vorhandenen Wohn-
nutzung in der näheren Umgebung und der geplanten Nutzungen innerhalb des Plangebietes 
sind immissionsschutzrechtliche Konflikte nicht zu erwarten, die im Rahmen der Planung zu 
bewältigen sind. 
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2.2.6. Orts- und Landschaftsbild 

Das Ortsbild in der Umgebung des Plangebietes ist insgesamt durch die bestehende Bebau-
ung geprägt, so dass von einer geringen Empfindlichkeit gegenüber der Planung ausgegan-
gen wird. Das Landschaftsbild wird im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Stade als 
Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung bewertet. Eine Einbettung des Plangebietes in die 
Landschaft (Randeingrünung) ist zu berücksichtigen. 

2.2.7. Kultur- und sonstige Sachgüter  

Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung sind keine gesetzlich geschützten Baudenkmale 
vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wirkung durch die Planung beeinträchtigt werden könnten. 
Im näheren Umfeld des Bebauungsplanes sind Bodendenkmale (Fundstellennummer Not-
tensdorf 40) bekannt. Es ist mit weiteren Bodenfunden im Plangebiet zu rechnen.  

3. Planerische Rahmenbedingungen 

3.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung  

Die Planung ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung und der Landespla-
nung anzupassen. Für die Planung maßgeblich sind die Festlegungen im Landes-Raumord-
nungsprogramm 2017 des Landes Niedersachsen (LROP, neugefasst am 26.09.2017, Nds. 
GVBI. 2017, 378) sowie im Regionalen Raumordnungsprogramm 2013 (RROP) des Landkrei-
ses Stade sowie in der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergrei-
fenden Hochwasserschutz (BRPVH, vom 19. August 2021, BGBl. I S. 3712). Insbesondere 
folgende Festlegungen sind relevant für die Planung: 

Für das Plangebiet sind im LROP keine zeichnerischen Festlegungen vorhanden.  

Im RROP liegt das Plangebiet im Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft sowie Vorbehalts-
gebiet Ladwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials. Südlich und östlich des Plangebiets 
schließen Flächen mit vorhandener Bebauung bzw. bauleitplanerisch gesicherte Bereiche an. 
Weitere standortspezifische Aussagen zum Plangebiet werden im RROP nicht getroffen. 

Gemäß der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hoch-
wasserschutz ist eine Betroffenheit bezüglich Hochwasserrisiken für das Plangebiet zu prüfen. 
Es befinden sich keine Gewässer (gem. § 3 Nummer 13 WHG) im näheren Umfeld des Plan-
gebietes. Das Plangebiet befindet sich in keinem Überschwemmungsgebiet (§ 76 Absatz 1 
WHG) oder Risikogebiet (gem. §73 Absatz 1 WHG). Auch sind keine Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten (gem. §78b Absatz 1 WHG) oder vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiete (§ 76 Absatz 3 WHG) durch die Planung betroffen (vgl. Umweltkarten 
Niedersachsen). Es bestehen somit erkennbar keine Widersprüche zu den Zielen und Grunds-
ätzen des Bundesraumordnungsplans für den Hochwasserschutz. 

In Nottensdorf stehen innerhalb des Siedlungsbereiches nur wenige Flächen für eine wohn-
bauliche Entwicklung zu Verfügung oder die für eine wohnbauliche Entwicklung besser geeig-
net sind. Die Überwindung der Grundsätze der Raumordnung werden, aufgrund des kleinräu-
migen und bereits vorbelasteten, in diesem vergleichsweise naturschutzfachlich geringerwer-
tigen Bereich zur Sicherung der Eigenentwicklung als erforderlich angesehen. Hier werden nur 
solche Flächen überplant, die für die landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr benötigt werden 
und zur Verfügung stehen. Das Plangebiet liegt angrenzend an vorhandene Bebauung bzw. 
am and Rand des bauleitplanerisch gesicherten Bereiches.      

Insgesamt entstehen durch die Planung keine Konflikte mit den Zielen der Raumordnung. In-
sofern genügt die Planung dem Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB.   
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Abbildung 3: Regionales Raumordnungsprogramm 2013, Landkreis mit Verortung des Plangebiets 
(schwarz) (o. M.) © LGLN, eigene Darstellung  

3.2. Anpassung des Flächennutzungsplans durch Berichtigung  

Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 BauGB regelmäßig aus dem Flächennutzungsplan 
(FNP) zu entwickeln. Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Samtgemeinde Horne-
burg wird das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt mit einem nördlich und 
östlich verlaufenen Pflanz- und Erhaltungsgebot für Gehölze. Demnach kann der Bebauungs-
plan derzeit nicht gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem FNP entwickelt werden. Mit den vorge-
sehenen Festsetzungen weicht der Bebauungsplan von den Darstellungen des FNP ab. Der 
FNP ist daher gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB auf dem Wege der Berichtigung anzupassen. 
Die Anpassung soll für den genannten Bereich als Wohnbaufläche (W) sowie Grünfläche 
(Randeingrünung) erfolgen.  

Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens wird der FNP entsprechend angepasst. Durch 
die Berichtigung des FNP ist die geordnete städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet 
weiterhin gewährleistet. 
























